
lerei keine schwerere Strafe folgt als sie nach der gesetzlichen
Strafandrohung für die Vortat vorgesehen ist.78 Bildet etwa
allein das Abfangen von Daten die Vortat, kann ein hieran
anknüpfender Datenhehler gewiss sein, dass ihm maximal
eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren – wie in § 202 b StGB
normiert – droht. Die Ratio dieser Regelung folgt dem Ge-
setzeszweck des § 202 d StGB, der die Fortsetzung oder Ver-
tiefung einer durch die Vortat bereits bewirkten Verletzung
des formellen Datengeheimnisses unterbinden will. Die Per-
petuierung der Rechtsgutsverletzung soll nicht schwerer be-
straft werden als die Rechtsgutsverletzung selbst.79
Ob der Gesetzgeber die Vortatklausel des § 202 d II StGB

damit überzeugend begründet hat, muss allerdings infrage
stehen. Denn obwohl auch der Unrechtsgehalt der Sachheh-
lerei mit der Aufrechterhaltung der durch die Vortat geschaf-
fenen rechtswidrigen Lage identifiziert wird, kennt § 259
StGB eine entsprechende Regelung nicht. Stattdessen soll die
– über die Perpetuierung hinausreichende – Verletzung all-
gemeiner Sicherheitsinteressen (s. oben A.II.) einen Grund
dafür bieten, den Sachhehler uU schärfer zu bestrafen als den
Vortäter.80 Dies aber müsste dann auch Geltung für den
Datenhehler beanspruchen, der mit seiner hehlerischen Tätig-
keit ebenso einen Anreiz zur Vortatbegehung setzt wie der
Sachhehler.

H. VERSUCHSSTRAFBARKEIT
Schlussendlich sind Sach- und Datenhehlerei gemäß ihrer
Strafandrohung beide Vergehen, dh, ihre Strafandrohung
sieht keine Mindeststrafe von wenigstens einem Jahr Frei-
heitsstrafe vor (§ 12 II iVm Abs. 1 StGB). Der Versuch des
Hehlereidelikts ist damit nur dann einem gesetzlichen Verbot
unterworfen, wenn das Gesetz dies ausdrücklich anordnet
(§ 23 I StGB). Dies trifft lediglich auf den Versuch der Sach-
hehlerei gem. § 259 III StGB zu. Im Gegensatz dazu hat der
Gesetzgeber in § 202 d StGB auf eine Strafandrohung für den
Versuch der Datenhehlerei verzichtet.81

J. SCHLUSSBEMERKUNG
Mit § 202 d StGB hat der Gesetzgeber die Rechtsordnung um
den Straftatbestand einer Datenhehlerei ergänzt. Nach dem
Vorbild der Sachhehlerei verbietet § 202 d StGB zum Schutz
des formellen Datengeheimnisses nunmehr solche Verwer-
tungshandlungen, welche die durch eine Vortat erlittene Ver-
letzung der „Datenherrschaft“ perpetuieren und zugleich ei-
nen allgemeinen Anreiz zur Vortatbegehung schaffen. Weil
sich die Tatobjekte, Schutzgüter und Anwendungsbereiche
der Hehlereivorschriften unterscheiden, ist der Gesetzgeber
in § 202 d StGB aber verschiedentlich vom Vorbild des § 259
StGB abgewichen, um das spezifische Unrecht einer Daten-
hehlerei (statt Sachhehlerei) zum Ausdruck zu bringen. So
soll der Tatbestandsausschluss in § 202 d III StGB etwa dafür
Sorge tragen, dass der neue Tatbestand die Datenverwendung
im Rahmen von Ermittlungen oder journalistischer Tätigkeit
nicht erfasst. Indem der Gesetzgeber die Tathandlungen der
Datenhehlerei dem Straftatbestand des § 202 c StGB und die
Bereicherungs- und alternative Schädigungsabsicht des Da-
tenhehlers § 44 I BDSG entnommen hat, hat er außerdem
Bestandteile anderer Vorschriften in das Grundgefüge der
Hehlerei eingegliedert. Dabei hat der Gesetzgeber der unter-
schiedlichen Grammatik und systematischen Einbettung der
von ihm zusammengefügten Bestandteile nicht immer die
gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Der neue Tat-
bestand schließt so nicht nur eine behauptete Strafbarkeits-
lücke, sondern enthält ungewollt auch ein Beispiel für die
Gefahren der vom Gesetzgeber zur Anwendung gebrachten
Patchwork-Technik.

78 Eine entsprechende Vortat-Klausel findet sich in § 258 III StGB (Strafvereitelung).
79 BT-Drs. 18/5088, 47; Neuhöfer jurisPR Compl 4/2015, Anm. 6, B.VI.; Beck-

OKStGB/Weidemann (Fn. 3) StGB § 202 d Rn. 30.
80 Rudolphi JA 1981, 1 (4); Seelmann JuS 1988, 39 (39); Stree JuS 1976, 137 (142).
81 Anders noch vorangegangene Gesetzesentwürfe; s. BT-Drs. 17/14362, 7; BT-Drs.

18/1288, 7 f.
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Wie schon in den Jahren zuvor möchte auch der diesjährige Abiturjahrgang des Schiller-
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* Die Verfasser sind wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Katja Langenbucher im
House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt a.M.

THEMATIK
SCHWIERIGKEITSGRAD

BEARBEITUNGSZEIT
HILFSMITTEL

AUFSATZ STRAFRECHT · SACH- UND DATENHEHLEREI – VERGLEICHENDE GEGENÜBERSTELLUNG §§ 202D, 259 STGB

4/2017 251

Ü
B
U
N
G
SB
LÄ

TT
ER

ST
U
D
EN

TE
N



festlichen Abschlussball veranstalten. Zur Planung und Organisation erklären sich die
Schüler Anton (A), Bea (B) und Caspar (C) bereit, die sich zu diesem Zweck zu einem
Abschlussballkomitee zusammenschließen. Die anfallenden organisatorischen Aufgaben
werden unter den Komiteemitgliedern aufgeteilt. A soll sich vereinbarungsgemäß um die
musikalische Begleitung des Balls kümmern. B fällt die Gestaltung der Einladungskarten
sowie die Dekoration der Räumlichkeiten zu, während C für das Catering zu sorgen hat.
Innerhalb der Aufgabenbereiche können A, B und C selbstständig tätig werden. Als
Termin für den Abschlussball wird sich auf den 2.7.2016 geeinigt. Die Idee eines festlichen
Abschlussballs wird von fast allen Schülern des Abiturjahrgangs begrüßt. Auch Xenia (X)
ist begeistert von der Idee und freut sich auf einen glamourösen Abend mit der Familie
und ihren Mitschülern. Demgegenüber verkündet Yannick (Y), dass er an einem solchen
Abiturball kein Interesse habe. Seiner Ansicht nach sei dies reine Geld- und Zeitver-
schwendung. Seine Mitschüler sehe er doch wohl oft genug. Teilnehmen an dem Ball
werde er auf keinen Fall, und lehnt jegliche Beteiligung an dem Vorhaben unmissverständ-
lich ab.
Am 7.6.2016 wendet sich A an den ortsansässigen DJ-Düse (D) und engagiert diesen für

den von der Schülerschaft ausgerichteten Abschlussball am 2.7.2016. Als Vergütung werden
1.000 EUR vereinbart. Des Weiteren wird vereinbart, dass D seine bekannten „Mallorca-
Hits“ spielen wird. Bereits im Vorfeld hatte B jedoch gegenüber A und C verlautbaren lassen,
dass sie mit dem Engagement des D keinesfalls einverstanden sei. Nachdem sich die Informa-
tion über das Engagement des D unter der Schülerschaft verbreitet hat, wächst der Unmut.
Die Musikauswahl des D könne vielleicht die Eltern auf die Tanzfläche locken, dem Musik-
geschmack der Schüler entsprächen die Mallorca-Hits des D jedoch überhaupt nicht. In
Anbetracht des wachsenden Drucks kündigt A daher am 15.6.2016 gegenüber D telefonisch
den Vertrag. D ist erbost. Der Vertrag könne doch nicht einfach ohne Grund gekündigt
werden. Immerhin habe er auf den Bestand des Vertrags vertraut und sich nichts zu Schulden
kommen lassen. Auch gebe es, was zutrifft, keine anderen Veranstaltungen am 2.7.2016, bei
denen er auftreten könnte. Aus diesem Grund habe er (D) einen Anspruch auf Zahlung des
vereinbarten Entgelts iHv 1.000 EUR. D ist zudem der Auffassung, dass der Abiturjahrgang
in seiner Gesamtheit hafte, zumindest jedoch das Abschlussballkomitee. Die betroffenen
Schüler entgegnen, dass D doch noch gar nicht tätig geworden sei und deshalb auch keine
Bezahlung verlangen könne. Dass an diesem Abend keine weiteren Veranstaltungen statt-
fänden, sei jedenfalls das Berufsrisiko des D. Außerdem behaupten sie wahrheitsgemäß, dass
D im Falle der ordnungsgemäßen Vertragsdurchführung ein DJ-Equipment für 200 EUR
hätte anmieten müssen und daher sogar Kosten eingespart habe. Schließlich könne man doch
wohl weder beim Abiturjahrgang noch beim Abschlussballkomitee von einer Gesellschaft
sprechen.

Kann D die Zahlung der 1.000 EUR von X, Y, B und C verlangen?

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass alle Schüler das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Fallfortsetzung
A, B und C betreiben mittlerweile eine Fachbuchhandlung namens Hector-KG auf dem
Campus Westend der Goethe-Universität. Die Hector-KG hatte, vertreten durch den Kom-
plementär A, am 5.2.2017 einen Kaufvertrag mit dem Großhändler V über eine Lieferung von
100 Exemplaren der Neuauflage des „Schmidt/Lutter, Aktienrechtskommentars“ zu einem
Gesamtwert von 28.000 EUR geschlossen. Nachdem V die 100 Kommentare vertragsgemäß
geliefert hat, kann die Hector-KG jedoch nur 18.000 EUR bezahlen, da sich die wirtschaft-
liche Lage der Hector-KG aufgrund der wachsenden Konkurrenz durch Online-Versandhäu-
ser zunehmend verschlechtert. V, der die Restsumme von 10.000 EUR für den Ausbau seiner
Geschäftsräume benötigt, erfährt von einem ehemaligen Angestellten der Hector-KG, dass
der Kommanditist C am 15.11.2016 in die Gesellschaft eingetreten, seine Kommanditisten-
stellung jedoch erst am 25.3.2017 in das Handelsregister eingetragen worden ist. Kenntnis
von der Existenz des Kommanditisten C hatte V zuvor nicht. Auf die im Handelsregister
eingetragene Haftsumme von 12.000 EUR hat C bisher 75% eingezahlt. Als V den C auf
Zahlung der offenen Kaufpreisforderung in Höhe von 10.000 EUR in Anspruch nimmt,
wendet C ein, V sei mangels Kenntnis von dessen Gesellschafterstellung zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses nicht schutzwürdig. Im Übrigen könne V, wenn überhaupt, nur 3.000 EUR
von ihm (C) verlangen.

1. Welche Ansprüche stehen V gegen die Hector-KG zu?

2. Welche Ansprüche hat V gegen C?
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